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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

§ 32a

Ruhen des Ruhebezuges

(1) Wird der Empfanger eines Ruhebezuges neuerlich zum Mitglied des Landtages oder zum Mitglied der
Landesregierung oder zum Ersatzmitglied der Landesregierung gewahlt, ruht der Ruhebezug mit Ablauf des Monats,
der dem Beginn des Anspruchs auf den Bezug vorangeht. Zwischen dem Beginn des nachfolgenden Monats bis zum
Antritt der Funktion sind jedoch die entsprechenden Ruhebezugsteile auszuzahlen.

(2) Der Anspruch auf Ruhebezug, der wegen Unfahigkeit zur weiteren Funktionsausibung gebuhrt, ruht ab Ablauf des
Monats, ab dem der Empfanger dieses Ruhebezuges einen Beruf mit Erwerbsabsicht auslbt, fir die Dauer der
Berufsaustbung, langstens jedoch bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres.

(Anm: LGBI. Nr. 8/1998)

In Kraft seit 01.07.1998 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_bb_1995/paragraf/32a
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=8/1998&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 32a Oö. BB 1995
	Oö. BB 1995 - Oö. Bezügegesetz 1995


